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Creative Languageteachers GesbR

Präambel
Die Gesellschafter Mag. Laura Bergmann und Dr. Elisabeth Pölzleitner gründen die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) "Creative Languageteachers GesbR". Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Gesellschafter, die Arbeitsweise sowie die finanzielle Struktur der Gesellschaft.
§ 1 Name und Sitz der Gesellschaft
1. Der Name der Gesellschaft lautet: Creative Languageteachers GesbR.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist: Eggenberger Alle 30, 8020 Graz
 § 2 Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung und der Verkauf von Unterrichtsmaterialien für den Englischunterricht. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle dazu notwendigen oder förderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
§ 3 Gesellschafter und Beteiligung
1. Gesellschafter der Gesellschaft sind:
   - Mag. Laura Bergmann, Eggenberger Allee 30, 8020 Graz
   - Dr. Elisabeth Pölzleitner, Scheigergasse 74, 8010 Graz
2. Beide Gesellschafter sind mit gleichen Rechten und Pflichten an der Gesellschaft beteiligt.
§ 4 Einlagen
1. Beide Gesellschafter verpflichten sich, ihre persönlichen Arbeitsleistungen sowie ihr Know-how zur Erreichung des Gesellschaftszwecks einzubringen.
2. Eine finanzielle Einlage ist für die Gesellschafter nicht vorgesehen, es sei denn, dies wird durch eine separate Vereinbarung festgelegt.
§ 5 Geschäftsführung und Vertretung
1. Beide Gesellschafter übernehmen gemeinschaftlich die Geschäftsführung der Gesellschaft.
2. Entscheidungen, die den gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft überschreiten, bedürfen der Zustimmung beider Gesellschafter.
§ 6 Haftung
Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu gleichen Teilen und unbeschränkt.
§ 7 Gewinn- und Verlustverteilung
1. Der Gewinn der Gesellschaft wird zu gleichen Teilen zwischen den Gesellschaftern aufgeteilt.
2. Ein etwaiger Verlust wird ebenfalls zu gleichen Teilen von beiden Gesellschaftern getragen.

§ 8 Kündigung und Auflösung
1. Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zu kündigen.
2. Die Gesellschaft kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter oder bei Eintritt eines gesetzlichen Auflösungsgrundes beendet werden.
3. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird das verbleibende Vermögen nach Begleichung aller Verbindlichkeiten zu gleichen Teilen an die Gesellschafter verteilt.
§ 9 Schlussbestimmungen
1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und der Zustimmung beider Gesellschafter.
2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Ort, Datum:
Unterschriften der Gesellschafter:
   
__________________________  
Mag. Laura Bergmann

__________________________  
Dr. Elisabeth Pölzleitner

Dieser Gesellschaftsvertrag tritt mit der Unterzeichnung durch beide Gesellschafter in Kraft.
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